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1. Auftraggeber

Barwich Bau GmbH

Poststr. 4

36199 Rotenburg an der Fulda

2. Standort der Anlage

Der geplante Wohnbaustandort liegt im Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplanes
Nr. 9, im &stlichen Bereich der Gemeinde Friedewald.

Das Plangebiet grenzt im Osten an vorhandene Wohnbebauung und das Gelande des Bauhofes
der Gemeinde Friedewald, mit dahinterliegender VerbindungsstraBe zur B62 im Stiden und Auto-
bahn A4 im Norden. Im Stiden grenzt das Plangebiet an die Hénebacher StraBe und im Westen an
vorhandene Wohnbebauung.

Die Lage des Plangebietes ist dem Ubersichtsplan in Anlage 1 em Lageplan in Anlage 2 zu

entnehmen.

3. Aufgabenstellung

Dem Ing.-Blro Frank und Schellenberger wurde d ge , fir den Bebauungsplan Nr. 9,
1. Anderung, schalltechnische Berechnungen enden Larmimmissionen durchzu-
fihren. Geman Auftrag sind die Beurtgilu rkehrslarm und Gewerbeldrm zu ermitteln
und den entsprechenden Richtwerten enu stellen. Des Weiteren sind die Larmpegelbe-

reiche nach DIN 4109-1:2018 zu

4. Rechts- und
Bei der Abfassung s'wurden folgende Rechts- und Beurteilungsgrundlagen her-

angezogen
41 Gesetze, Verordnu
[1] Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung
[2] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift v. 26.8.1998 zum Bundesimmissionsschutzge-
setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm), in der aktuellen Fassung,
[3] Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der aktuellen Fassung
[4] Verkehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, BGBI. | S. 1036, gean-
dert am 18.12. 2014, in der aktuellen Fassung
[5] DIN 4109-1:2018, Ausgabe Januar 2018, Schallschutz im Hochbau,
Teil 1: Mindestanforderungen
[5/1] DIN 4109-2:2018, Ausgabe Januar 2018, Schallschutz im Hochbau,
Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfillung

Dirs




4.2
[6]

[7]

4.3
(8]
9]

[10]
[11]
[12]

[13]

[14]

[15]

5.
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Technische Richtlinien, Normen und Regeln

Richtlinien fir den LArmschutz an StraBen RLS 19, Richtlinien zum Ersatz der RLS-90 mit
Verabschiedung der Anderung der 16. BiImSchv, Ausgabe 2019

DIN 18005/1 ,Schallschutz im Stadtebau, Grundlagen und Hinweise flr die Planung®,

Juli 2002

DIN 18005, Beiblatt 1, Teil 1 vom Mai 1987 ,Schallschutz im Stadtebau, Schalltechnische
Orientierungswerte fur die stéadtebauliche Planung"

sonstige Quellen
Parkplatzlarmstudie vom Bayerischen Landesamt fir Umweltschutz, 6. Auflage von 2007
Verkehrstechnische Untersuchung zur Anbindung des Gewerbegebietes West, vom Biro
Verkehr Plus Verkehrstechnik und Verkehrsmanagement GmbH, erstellt am 25.10.2019
Auszug in Anlage 4

e 4.1
Ergebnisse der Verkehrszahlungen im Bereich Hone er e Januar/Februar 2021,
und 4.3

Verkehrsmengenkarte fur Hessen von 2015, Auszug in A

zur Verfigung gestellt von der Gemeinde Friedew en 4.
Kartenmaterial und digitale Daten von
https://www.gds.hessen.de/INTERSHOP/w: -Geodaten-Site/de_DE
GSA-Studie, Emissionsdaten fur Gew Industriebetriebe,

GSA Limburg, Januar 1988
Larmschutz in Hessen, Heft 3, ¢ nisc ericht zur Untersuchung der Gerauschemis-
sionen durch Lastkraftwa gelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern,

Speditionen und 3 , sowie weiterer typischer Gerausche insbesondere

2005, Heft 1
Technischer Beri zur Untersuchung der Gerauschemissionen und -immissionen

von Tankstellen, HesSische Landesanstalt fir Umwelt, herausgegeben 1999

Immissionspunkte und Richtwerte

Auf Grundlage der vorliegenden Planung in Anlage 3, wurden zur Beurteilung der Larmimmissio-

nen flachenmaBige schalltechnische Berechnungen durchgefiihrt und diese wurden als Isopho-

nendarstellungen dokumentiert.

Bei den Berechnungen zu den Larmimmissionen wurde auf der Grundlage der Berechnungsvor-

schriften (Quellen [6] und [7]) von folgenden Aufpunkthéhen (Annahmen) fir den Verkehrslarm

ausgegangen:

Dirs

Hohe der Immissionspunkte (unter jeweiliger Geschossdecke)
EG - 2,8 m H6he, 1.0G - 5,8 m Hhe, 2.0G - 8,8 m, 3.0G - 11,8 m
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Auf der Grundlage der vorliegenden Informationen wurden die ermittelten Beurteilungspegel mit
den Richtwerten flr allgemeines Wohngebiet verglichen.

Die Beurteilung der Gewerbeanlagen (6stlich gelegene Gewerbeflachen, Bauhof, Tankstelle) er-
folgte nach DIN 18005 (Quelle [7]) unter Berucksichtigung der Festlegungen der TA Larm (Quelle
[2]). Die Beurteilung des 6ffentlichen Verkehrslarmes erfolgte ebenfalls nach Beiblatt 1 zur

DIN 18005 (Quelle [7]).

Damit gelten nach den genannten Richtlinien und Vorschriften folgende
Schalltechnische Orientierungswerte (STO) und Richtwerte (RW) fir die schutzwurdigen Bereiche

im Plangebiet:

Tabelle 1 Schalltechnische Orientierungswerte (STO) und Richtwerte

Richtwert TA Larm
Gewerbelarm
tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

IP/Gebietseinstufung

Immissionspunkte im Plangebiet /

Allgemeines Wohngebiet nachts Verkehrs|a

nachts Gewer
a. Rz — auBer Ruhezeit, i.Rz -innerhalb Ruhezeit

Der STO fir tags gilt fir alle La&rmarten. Fir die N [ héhere Wert fur Verkehrslarm
und der niedrigere Wert gilt fiir die anderen L&
Far gewerbliche Immissionen (Bauhoj, T nlehnung an die TA Larm zu prifen, ob

nen herangezogen wer

6. Angaben zum Plangebiet

Das Plangebiet hat eine Flache von ca. 6600 m? und ist zurzeit unbebaut.

Im Geltungsbereich des Plangebietes sind Mehrfamilienhduser mit bis zu 4 Geschossen geplant.
Die ErschlieBung soll Gber eine ndrdliche Zufahrt tiber die GartenstraBe erfolgen.

Fir die Bewohner und Besucher des Wohngebietes sind oberirdische Pkw-Stellplatze und Car-
ports vorgesehen.

Ein Vorabzug des Bebauungsplanes kann der Anlage 3 entnommen werden.

Dirs
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7. Berechnung Emissionen

7.1 Emissionen StraBenverkehr
Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich folgender éffentlicher StraBen:
- slUddstlich liegt der Autobahnzubringer mit Anbindung im Norden an die Autobahn A4 und
nach Siden an die Bundesstra3e B62
- Sudéstlich bindet an den Autobahnzubringer nach Osten die L3255 an
- Sddlich liegt die Honebacher StraBe (Gemeindestral3e)

Fir die genannten StraBen liegen Verkehrswerte aus folgenden Quellen vor:
- Fir den Autobahnzubringer Prognosedaten aus der verkehrstechnischen Untersuchung fir
Gewerbegebiet West, Quelle [9], Auszug in Anlage 4
- FUr StraBe L3255 Verkehrszahldaten aus der Verkehrsmengenkarte von Hessen fir 2015,

Quelle [10], Auszug in Anlage 4.1,

und Abzweig zur Herfaer StraBe, Quelle [11], Auszugg 2, Abschnitt 1
- Aktuelle Verkehrsz&hlung far Hénebacher Straf3e fisc Abzweig Herfaer StraBe und
Abzweig zur StraBe Im Roétchengarten, Quellggid 1], A g Anlage 4.3, Abschnitt 2
Aus den genannten Quellen ergeben sich f Verkehrsdaten, incl. Erh6hung
um 10 % fur Honebacher StraBe u
Autobahnzubringer
L3255 (Summe fiir L3255 + L30
Honebacher StraBe A

Hoénebacher StraB3 TV 2889 Kfz/24 h mit p24n 7,4%, Zahldaten 2021 + 10%

/24 h mit p2an 20,5%, Prognosedaten
Kfz/24 h mit p2sn 6,8%, Zahldaten 2015 +15%

Die detaillierten Angaben den Anlage 4 bis 4.3 enthommen werden.

Auf eine komplette Dokumentation der Zahldaten im Bereich der Hénebacher StraBe wurde ver-
zichtet.

Da fur die L3255 und die Hénebacher Stral3e keine Prognosedaten vorliegen wurde von der An-
nahme ausgegangen, dass pro Jahr mit einer Erhéhung um 1 % zu rechnen ist und das von einem
Prognosehorizont fur das Jahr 2030 auszugehen ist.

Damit ergibt sich fur die Daten der L3255 eine Erh6hung um ca. 15% und fir die Zahldaten der
Hbnebacher StraBBe ergibt sich eine Erhéhung um 10 %.

Die LKW-Anteile PL1 und PL2 wurden fir die Hénebacher StraBe den Zahldaten entnommen und
fur die anderen StraBen wurden diese zu gleichen Teilen (je 50% des Gesamt-LKW-Anteiles) auf-
geteilt. Die zuldssigen Héchstgeschwindigkeiten wurden vor Ort aufgenommen. Die detaillierte

Berechnung der Emissionsdaten der StraBe nach RLS 19 kann der Anlage 5 enthommen werden.

Dirs
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Fir die umliegenden StraBen, die Bebauung auBerhalb des Plangebietes und das Plangebiet wur-
de ein 3D Rechenmodell erstellt, welches in der Draufsicht in Anlage 6 dargestellt ist.

Mit diesem Rechenmodell wurden die Schallimmissionen flachenmaBig fr alle 4 Aufpunkthéhen
berechnet.

Die Ergebnisse sind fur die Tages- und Nachtzeit in den Anlage 7 — 10 als Isophonendarstellungen

dokumentiert.

7.2 Emissionen durch vorhandene gewerbliche Anlagen
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 9, 1. Anderung sind relevante gewerbliche Immissi-
onen durch folgende vorhandene gewerbliche Anlagen zu erwarten:
- Gewerbeflachen im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 12 Gewerbegebiet
,Im hintersten Rotchen®, Lage 6stlich hinter dem Autozubringer, hinter dem Norma-Markt
und Bike-Store, siehe Punkt 7.2.1

Allerdings wird darauf hingewiesen, ohnbebauung, auBerhalb des Geltungsbe-

reiches des B-Planes naher an den g rbeflachen liegt.

Die Emissionsanséatze zum Gew sl chfolgend dokumentiert.

7.2.1 Emissione . 12 ,Im hintersten Rotchen*
Nach den vorliegend
1976. Im B-Plan wurden

zulassigen Larmemissionen getroffen.

n erlangte der B-Plan Nr. 12 seine Bestandskraft im Jahre

eflachen ausgewiesen. Es wurden keine Festsetzungen zu den

Im Rahmen eines Ortstermins wurden vorwiegend kleine und mittelstdndische Betriebe vorgefun-
den. Nach den Angaben der Gemeinde ist davon auszugehen, dass diese Betriebe fast aus-
nahmslos nur zur Tagzeit tatig sind. Eine Liste der nach den vorliegenden Angaben ansassigen
Betrieben kann der Anlage 11 entnommen werden.

In Anlehnung an die DIN 18005 wurde fir die Gewerbeflachen des B-Planes Nr. 12 tags von ei-
nem typischen flachenbezogenen Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m? ausgegangen.

Fir die Nachtzeit wurde davon ausgegangen, dass nur technische Gerate zur Liftung und Kih-
lung in Betrieb sind und dass vereinzelt Pkw-Verkehr stattfindet. Fir diesen Zustand wurde von
einem flachenbezogenen Schallleistungspegel von 45 dB(A)/m? ausgegangen.

Dirs
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Lediglich fur den Abschleppdienst Deiseroth ,Im Gewerbegebiet Nr. 9 wurde von einem flachen-
bezogenen Schallleistungspegel von 50 dB(A)/m2 ausgegangen, da nachts ein Abschlepp-LKW
auf das Grundstlck fahren kann.

AuBerdem wurde fiir das Lager- und Logistikunternehmen GVS ebenfalls fir die Nachtzeit eine
héhere Emission mit 55 dB(A)/m?2 berlcksichtigt.

Insgesamt wurden die Gewerbeflachen bis zu einem Radius von ca. 500 m nach Osten und Nord-
osten berucksichtigt.

Bei den Berechnungen handelt es sich um orientierende Berechnungen, die Emissionen der Ge-
werbebetriebe wurden nicht im Detail untersucht.

Die Lage der Ersatzschallquellen kann dem Rechenmodell in Anlage 12 enthommen werden.

7.2.2 Emissionen durch Bauhof

Auf der Grundlage eines Ortstermins wurden die Emissionen d auhofes bertcksichtigt.

Im Rahmen des Ortstermins wurden folgende Aktivitdten von degditarbeitern des Bauhofes an-
gegeben:
Normalbetrieb
- Betriebszeit von 7.30 — 16.30 Uhr
- 4 Beschéftigte
- Ab 8.00 Uhr Abfahrt der Fahrzeuge Tr
- tagstber 5 — 6x An- und Abfa

- Austausch eines Abfallcontain

Unimog und 1 Traktor

- LKW-Lieferung von Baum [ ulch oder Salz mit abkippen, LKW2

- Lieferung von Ggdfschn So r vorwiegend mit Pkw und Hanger

FUr die genannten F ange miirden Emissionsansatze nach Quelle [14] mit folgenden Emis-

sionen erstellt:

Tabelle 2 Emissionen der Einzelvorgénge fir den LKW-Verkehr nach Quelle [14]

Emittent Schallleistung Einwirkzeit pro Schallleistungs-
Vorgang Beurteilungspegel pro
Stunde und Vorgang
Fahr LKW +Traktor/ rangieren +3dB |73 dB(A)/10 m/h 3,6 s/10m 63 dB(A)/m/h
Fahr Unimog 62 dB(A)/m/h
Traktor klein 61 dB(A)/m/h
Transporter Fahr PKW +6 dB 56 dB(A)/m/h
Tlrenschlagen 100 dB(A) 5 S (Tmaxss) 71,4 dB(A)/h/Vorgang
Motorstart 100 dB(A) 5 S (Tmaxss) 71,4 dB(A)/h/Vorgang
Druckluftbremse 108 dB(A) 5 S (Tmaxss) 79,4 dB(A)/h/Vorgang
Verladung Salz / Baumaterial 105 dB(A) 105 dB(A)
Container Aufnehmen + Absetzen 99,4 dB(A)/h/Vorgang
Abkippen Baumaterial/Salz 99,4 dB(A)/h/Vorgang

Dirs
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Die Emissionen fur die Fahrvorgange der beiden Traktoren und vom Unimog, sowie fur die Verla-
dung von Salz mit dem groBBen Traktor wurden im Rahmen des Ortstermins am 26.01.2021
messtechnisch ermittelt. Die ermittelten Messwerte entsprechen den Angaben aus Literaturquel-
len. Die detaillierte Berechnung der Emissionen fiir Fahr- und Verladevorgange im Bereich Bauhof

kann der Anlage 13 entnommen werden.

Bauhof-Winterdienst

Nach den vorliegenden Informationen beginnt der Winterdienst auf dem Bauhof morgens ab

5.00 Uhr. Ab 5.00 Uhr fahren die beiden Traktoren und der Unimog nach Stiden zum Salzlager
und der groBe Traktor verladt das Salz auf den Unimog und den kleinen Traktor, diese verlassen
dann das Grundstick. Far die Verladung wird von einer Zeit von 10 Minuten insgesamt ausgegan-
gen. Die detaillierte Berechnung kann ebenfalls der Anlage 13 entnommen werden.

Die Berechnungsergebnisse sind in Anlagen 14.1 mit enthalten

Zum Winterdienst des Bauhofes in der Nachtzeit wurden folgen rianten bertcksichtigt:
Variante 1 (Ist-Zustand) — Verladung von Salz findet im Salzlager im Stden

des Bauhofs statt.

Variante 2 - Salzverladung findet night me f Bauhof statt, es fahren zur
Nachtzeit nur noch euge ab

Die Variante 2 wurde mit dem Birgerfaei de Friedewald, Herrn Noll, abgestimmt.

Da die Berechnungen fir Variante 1 z [ erschreitungen des Richtwertes fur WA zur

Nachtzeit um bis zu 15 dB im ge iet flhrten, ist die Umsetzung der Variante 2 in

jedem Fall erforderlich. n werden durch die Salzverladung und die Fahrvor-

gange im sldlichen zur Nachtzeit hervorgerufen.

7.2.3 Emissionen durch
Zur Ermittlung der Emissionen und Immissionen der Tankstelle wurden orientierende Berechnun-
gen durchgefihrt. Die Emissionsanséatze wurden auf der Basis der Quelle [15] erstellt.
Dabei wurde von folgenden Pkw-Bewegungen nach Tabelle 7 der Quelle [15] ausgegangen:
Tags 6.00 — 22.00 Uhr ca. 42/33 Pkw/h (auBerhalb/innerhalb Ruhezeit)
Lauteste Nachtstunde 33 Pkw/h (Tankkunden + sonstige Kunden)

Die orientierende Berechnung der Emissionen erfolgte nach Tabellen 8 und 9 der Quelle [15].
Die errechnete Gesamtschallleistung fiir tags und lauteste Nachtstunde wurde auf die Grund-
stlicksflache der Tankstelle gleichmaBig verteilt.

Dirs
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Dabei ergaben sich folgende Schallleistungen:

Gesamt-Schallleistung spez. Schallleistung
tags 96,6 dB(A) 63,4 dB(A)/m?
lauteste Nachtstunde 89,4 dB(A) 58,9 dB(A)/m?

Die Lage der Ersatzschallquelle kann dem Rechenmodell in Anlage 12 entnommen werden und
die Ausbreitungsrechnung ist in Anlage 14 dokumentiert.

Die Ausbreitungsrechnungen fir alle gewerblichen Larmquellen wurden flaichenmaBig
durchgefihrt und als Isophonen in Anlagen 14 fiir alle 4 Aufpunkth6hen dargestelit.
Zusatzlich erfolgte eine Ausbreitungsrechnung zu einem exemplarischen Immissionspunkt

»IP-Test-Mitte“ als detaillierte Einzelpunktberechnung, zur Uberpriifung der Ergebnisse aus

der Isophonendarstellung. Diese Ausbreitungsrechnung isfih Anlage 15 dokumentiert.

7.2.4 Emissionen Verkaufseinrichtungen
Flr die Emissionen der Verkaufseinrichtungen, wie Norm e f und geplanter Bike-Store

wurde auf Grund von Erfahrungswerten von gleichariigen Ve fs€inrichtungen von folgenden
Emissionen ausgegangen.

Tags / nachts 60/40d
Die fur die Nachtzeit verwendete flac lleistung ergibt eine Gesamtschallleistung

far die Flachen von mindestens 75 dB [ erfahrungsgeman die Emissionen der techni-

fir gewerbliche Anlagen. egenden Fall sind die héchsten kurzzeitigen Gerduschspitzen

durch folgende gewerbliche Vorgange im Umfeld des Plangebietes zu erwarten:

Tabelle 3 berlcksichtigte Spitzenschallleistungspegel (kurzzeitige Gerauschspitzen)

Emittent (Quelle der Angabe) | Spitzenschallleis- | Standort der Quelle / Einwirkzeit
tungspegel

Verladung Abfallcontainer [14] |Lwarmax = 120 dB(A) | Stdlicher Bereich Bauhof,
Standort Container, nur tags

tirenschlagen, [14] Lwarmax = 100 dB(A) |Nordlicher Bereich Bauhof, éstlich des Ge-
baudes, tags und nachts

Die Ausbreitungsrechnungen fur kurzzeitige Gerduschspitzen sind in Anlage 16 fur die 4 Immissi-
onspunkte dokumentiert, die in Anlage 12.1 dargestellt sind.
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Der Anlage 15 ist zu entnehmen, dass ab IP 2 der zulassige Spitzenpegel von 85 dB(A) tags ein-
gehalten wird. Das bedeutet, ab einem Abstand der schutzwiirdigen Bebauung von mindestens

18 m von der Grundstlcksgrenze zum Bauhof ist die Einhaltung der zulassigen kurzzeitigen Ge-
rauschspitzen zu erwarten. Wenn Abrollcontainer verladen werden, sind 3 dB héhere Spitzenpegel
zu erwarten, dann ergibt sich eine Einhaltung ab 25 m von der Grundstiicksgrenze.

Fir die Nachtzeit ergeben sich maximal Spitzenpegel bis 50 dB(A) fir Variante 2 des Winterdiens-
tes und der zulassige Wert wird nachts damit um 10 dB unterschritten.

8. Ergebnisse der Berechnungen

8.1 Verkehrslarm
Mit den dargestellten Emissionsdaten aus Anlagen 4 und 5 und dem Rechenmodell in Anlage 6
wurden Ausbreitungsrechnungen durchgefihrt. Die Berechnungen wurden im 2 x 2 m Raster er-

stellt und als Isophonen in Anlagen 7 bis 10 fir jede Geschossh@he dokumentiert.
Aus den Ergebnissen in Anlagen 7 bis 10 ergeben sich folgende

Erdgeschoss — EG (Anlage 7)

Im EG ergeben sich tags Pegel zwischen 53 und 56 dB(
45 und 49 dB(A).
Der Schalltechnische Orientierungswert (STO) wirdiiag (A)) im Wesentlichen eingehalten

hts Pegel zwischen

und nachts um bis zu 4 dB Uberschritten.
Der Immissionsgrenzwert der 16. BImiSc infofmati ird tags (59 dB(A)) und nachts (49 dB(A))
eingehalten.

1.0bergeschoss — 1.0@G{Anl 8

elz hen 53 und 57 dB(A) und nachts Pegel zwischen 45 und
49 dB(A).
Der Schalltechnische Ori gswert (STO) wird tags (55 dB(A)) um bis zu 2 dB Gberschritten
und nachts (45 dB(A)) um bis zu 4 dB (berschritten.

Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV (informativ) wird tags (59 dB(A)) und nachts (49 dB(A))

eingehalten

2.0bergeschoss — 2.0G (Anlage 9)

Im 2.0G ergeben sich tags Pegel zwischen 54 und 58 dB(A) und nachts Pegel zwischen 46 und
50 dB(A).

Der Schalltechnische Orientierungswert (STO) wird tags (55 dB(A)) um bis zu 3 dB Uberschritten
und nachts (45 dB(A)) um bis zu 5 dB Uberschritten.

Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV (informativ) wird tags (59 dB(A)) eingehalten und
nachts (49 dB(A)) um bis zu 1 dB Uberschritten.
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3.0bergeschoss — 3.0G (Anlage 10)

Im 3.0G ergeben sich tags Pegel zwischen 55 und 59 dB(A) und nachts Pegel zwischen 47 und
51 dB(A).

Der Schalltechnische Orientierungswert (STO) wird tags (55 dB(A)) um bis zu 4 dB Uberschritten
und nachts (45 dB(A)) um bis zu 6 dB Uberschritten.

Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV (informativ) wird tags (59 dB(A)) eingehalten und
nachts (49 dB(A)) um bis zu 2 dB Uberschritten.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die IGRW der 16. BImSchV fir den

Neubau oder die wesentliche Anderung von Verkehrswegen gelten, dass die Grenzwerte aller-
dings in der Rechtsprechung haufig als oberste Grenzwerte fir ein gesundes Wohnen herangezo-

gen werden.

8.2 Gewerbelarm

Die Ergebnisse fir den Gewerbelarm auf der Basis des Rec in Anlage 12 und der

Emissionsansétze in Anlage 13 kénnen den Anlagen 14 nommen werden.

In Anlage 14 sind die Beurteilungspegel flachenmaBigpals Is fur alle 4 Geschossh6hen
dargestellt.
Zur Uberpriifung der Berechnungen wurde zu [ er Immissionspunkt ,IP-Test-Mitte” detail-

liert als Einzelpunkt berechnet.

Aus den Anlagen 14 ergeben sich fol Erge se zum Gewerbelarm:

Erdgeschoss — EG (A
Im EG ergeben sic
40 dB(A).

Der Schalltechnische Ori

Zwi n 48 und 60 dB(A) und nachts Pegel zwischen 33 und

gswert (STO) wird tags (55 dB(A)) im Wesentlichen eingehalten
und nachts (40 dB(A)) Uberall eingehalten.

1.0bergeschoss — 1.0G (Anlage 14.1)

Im 1.0G ergeben sich tags Pegel zwischen 49 und 60 dB(A) und nachts Pegel zwischen 36 und
40 dB(A).

Der Schalltechnische Orientierungswert (STO) wird tags (55 dB(A)) bis auf den nordéstlichen Be-

reich eingehalten und nachts (40 dB(A)) Uberall eingehalten.

2.0bergeschoss — 2.0G (Anlage 14.2)
Im 2.0G ergeben sich tags Pegel zwischen 49 und 60 dB(A) und nachts Pegel zwischen 36 und
40 dB(A).
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Der Schalltechnische Orientierungswert (STO) wird tags (55 dB(A)) bis auf den norddstlichen Be-
reich eingehalten und nachts (40 dB(A)) fast Uberall eingehalten.

3.0bergeschoss — 3.0G (Anlage 14.3)

Im 3.0G ergeben sich tags Pegel zwischen 50 und 60 dB(A) und nachts Pegel zwischen 37 und
42 dB(A).

Der Schalltechnische Orientierungswert (STO) wird tags (55 dB(A)) bis auf den norddstlichen Be-

reich eingehalten. Flr die Nachtzeit kann sich nach Anlage 14.3, Blatt 2 im stddstlichen Bereich
innerhalb der Baugrenze eine Uberschreitung um 1 dB ergeben. Der Bereich wurde in der Anlage
14.3, Blatte 2, in der Farbe ,Lila“ markiert.

8.3 Ergebnisse kurzzeitige Gerauschspitzen

Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnungen fir kurzzeitige Geg@uschspitzen durch die Fahr- und

Verladevorgange im Bereich Bauhof tags und nachts (Variante d in Anlage 16 dokumentiert.

9. SchallschutzmaBnahmen

Wenn das vorliegende Planvorhaben , SO ergeben sich folgende Hinweise zum

Schallschutz.

SchG, Gebietsgliederung

des zur StraBe und den gewerblich genutzten Nachbar-
grundsttcken ist eine Ve g des Beurteilungspegels maglich.

Wenn die Baugrenzen flir schutzwirdige Bebauung wie in Anlage 14.3, Blatt 2, dargestellt ange-
ordnet werden, so ergibt sich nur fiir die Nachtzeit eine Uberschreitung durch Gewerbelarm im
suddstlichen Bereich um 1 dB.

Die Einhaltung der STO flr Verkehrslarm von tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) ist im Plangebiet
auch mit einer AbstandsvergréBerung nicht méglich.

Geht man davon aus, dass die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV als oberste Grenzwerte fir
gesundes Wohnen anzusehen sind, so werden diese nach Anlage 10 tags fast im gesamten Plan-
gebiet und nachts ab einem Abstand von 25 m (entspricht der Baugrenze nach Anlage 3) zur

Grundsticksgrenze zum Bauhof eingehalten.
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9.2. aktiver Schallschutz

Da die geplante Bebauung als 4-geschossige Bebauung vorgesehen ist, kann mit einem Larm-
schutzwall, oder einer Wand nur der untere Teil des Gebaudes bis maximal zum 1,0G geschutzt
werden. Fur die oberen beiden Geschosse sind keine Pegelminderungen zu erwarten.

Aus den genannten Griinden wurden keine weitergehenden Untersuchungen zum aktiven Schall-

schutz durchgefihrt.

9.3 SchallschutzmaBnahmen an Gebauden (Larmpegelbereiche nach DIN 4109)

Wenn die Abwéagung zum Ergebnis kommt, dass die fiir den Verkehrslarm festgestellten Uber-
schreitungen der Schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 nicht die Grenze unzu-
mutbarer Verhaltnisse Uberschreiten und andere Belange Uberwiegen, sind zur Absicherung der
zulassigen Innenpegel in den schutzbedirftigen Rdumen entsprechende passive Schallschutz-

maBnahmen nach DIN 4109 erforderlich.
Die bauaufsichtlich eingefihrte DIN 4109:2018 ,Schallschutz im
baurechtlichen Anforderungen an die Luftschallddmmung vo

bau“ (Quelle [6]) enthalt die
eilen in Abhangigkeit vom
»,mafgeblichen Aulienlarmpegel®
Im vorliegenden Fall wird tags und nachts der maf3gefliche nlarmpegel durch Verkehrslarm
von der 6ffentlichen StralBe und im geringeren Mal@dut@h GaWerbelarm bestimmt.

In der Anlage 17 wurde der mafBgebliche Auf3 el fir das Plangebiet auf Basis der fur die
Nachtzeit berechneten Beurteilungspgge
Der sich fir die Nachtzeit ergebende tpe urde geméan Vorgaben der Norm um 10 dB
erhdht und mit 3 dB beaufschlag er AuBenlarmpegel angenommen und zur Fest-
lle 7 der DIN 4109-1:2018-01 herangezogen.

Ausgehend von de i 2 egelbereich ist das erforderliche gesamte bewertete Schall-

legung der Larmpegelb

damm-Maf3 nach DI
Wie der Anlage 17 zu en ist, ergebt sich im gesamten Plangebiet der
Larmpegelbereich Il
Nach DIN 4109 ergeben sich in Abhangigkeit vom mafgeblichen AuBenlarmpegel folgende Larm-
pegelbereiche und daraus resultierende Schallddmm-MaBe R v ges der AuBenbauteile in 5 dB

Schritten:

Tabelle 4 Larmpegelbereiche und gesamte erforderliche resultierende Schallddmm-MaBe

MaBgeblicher Larmpegel- | Aufenthaltsraume in Wohnungen, Uber- Birordume

AuBenlarmpegel in | bereich nachtungsraume in Beherbergungsstatten R wgesin dB

dB(A) und &hnliches, R wgesin dB
bis 55 I 30 -
56 — 60 Il 30 30
61 -65 Il 35 30
66 — 70 v 40 35
71-75 ) 45 40
76 — 80 Vi 50 45
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10. Angaben zu AuBenwohnbereichen
In der fur die Planung anzuwendenden Richtlinie DIN 18005 sind keine Angaben zu AuBBenwohn-

bereichen enthalten. Nach den vorliegenden Angaben ist die einzige Richtlinie, in der Angaben zu
AuBenwohnbereichen vorhanden sind, die VLarmSchR 97 (Richtlinien fir den Verkehrslarmschutz

an BundesfernstraBen in der Baulast des Bundes).

Nach Punkt 49 dieser Richtlinie sind AuBenwohnbereiche z.B. Balkone, Loggien, Terrassen, wenn
sie zum regelmaBigen Aufenthalt dienen.

Nach VLarmSchR 97 ist die Zumutbarkeitsgrenze entsprechend der 16. BImSchV zu bestim-
men, dabei ist beim AuBenwohnbereich nur der IGW (Immissionsgrenzwert) fir die Tagzeit zu be-
ricksichtigen. Far zukinftige Wohnbebauung wird deshalb empfohlen, AuBenwohnbereiche nur in

den Bereichen anzuordnen, in denen die Grenzwerte der 16. BI@SchV fur die Tagzeit eingehalten

werden. Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV wére im vor nden Fall ein Pegel von
59 dB(A).

Wenn ein Mindestabstand der schutzwiirdigen Bebau mindestens 25 m zur 6stli-
chen Grundstiicksgrenze des Bauhofes eingehal kann davon ausgegangen

werden, dass der IGW fir die Tagzeit innerhalb der ze eingehalten wird.
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11. Zusammenfassung und Diskussion

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wurden schalltechnische Berechnungen fir die ge-
plante Wohnbebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 9, 1. Anderung, in Friede-
wald durchgeflhrt. Die Untersuchungen wurden geman Aufgabenstellung fir Verkehrslarm (Stra-
Be), und Gewerbeldarm durchgeflhrt.

Die Lage des Plangebietes in Friedewald kann dem Ubersichtsplan in Anlage 1 und der Flurkarte
in Anlage 2 entnommen werden. Eine Kopie des Vorentwurfes zum B-Plan ist in Anlage 3 darge-
stellt.

Auf der Basis der vorliegenden Plane wurde ein 3D Rechenmodell fiir das Plangebiet und die um-
liegende Bebauung erstellt, eine Darstellung der beiden Rechenmodelle fir den Verkehrslarm und
den Gewerbeldrm kann den Anlagen 6 und 12 entnommen werden.

Die Berechnungen wurden flachenhaft (Isophonen) und fir Einzelpunkte im Plangebiet durchge-

fuhrt, deren Lage ebenfalls den beiden Rechenmodellen entnorfiinen werden kann.

Die Berechnungen zum Verkehrslarm von den umliegenden Str wurden auf der Basis von
Verkehrsangaben aus drei Quellen entnommen. Detaillierte den Quellen kénnen den
Anlagen 4, 4.1 und 4.2 entnommen werden. Bei Quellen (r den Ist-Zustand (aktuelle
Zahlungen), oder aus der Verkehrsmengenkarte 201 awurdeM@lie Angaben pauschal um 10% und
15 % fur den Prognosehorizont von 2030 erhdht.
Die Emissionen der StraBen wurden nach akt m RLS-19 berechnet, die Berechnung ist in
Anlage 5 hinterlegt.
Die Ergebnisse der Berechnungen zu kehr sind unter Punkt 8.1 und in Anlagen 7 bis 10
als Isophonen Darstellung flr tag kumentiert.

Zur Uberpriifung der Is wurde zusatzlich eine Einzelpunktberechnung flr den

Das Rechenmodell fir di uchungen zum Gewerbelarm ist in Anlage 12 dargestellt. Anga-
ben zu den Emissionsanséatzen kdnnen dem Punkt 7.2 entnommen werden. Die Berechnungen
wurden vorwiegend Uber immissionswirksame flachenbezogene Schallleistungspegel durchge-
fuhrt, die auf der Grundlage der Angaben der DIN 18005, oder nach Erfahrungswerten festgelegt
wurden. Abweichend zur DIN 18005 wurden allerdings fiir die Nachtzeit eingeschrankte Emissio-
nen zwischen 40 dB(A) bis 55 dB(A)/m? berlcksichtigt, die sich an der derzeitigen Nutzung orien-
tierten.

Bei den Ausbreitungsrechnungen wurde dabei die Abschirmung der Gebaude auf den Gewerbe-
flachen nicht bertcksichtigt. Es wurde lediglich die Abschirmung der vorhandenen Gebaude auf
den direkt zum Plangebiet éstlich und stdlich angrenzenden Grundstlicken berticksichtigt.
Detailliertere Berechnungen wurden fir den Bauhof (siehe Punkt 7.2.2) und die Tankstelle (siehe

Punkt 7.2.3) durchgefihrt.
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Die Emissionsansétze fir die Tankstelle und den Bauhof kénnen den Anlagen 13 und 13.1 ent-
nommen werden. Fir den Bauhof wurden 2 Varianten zum Winterdienst in der Nachtzeit (5.00 —
6.00 Uhr) untersucht.

Die Variante 1, mit Verladung von Salz im stdlichen Bereich des Grundstiickes zur Nachtzeit fihr-
te zu deutlichen Uberschreitungen des zuldssigen Richtwertes im gesamten Plangebiet. Deshalb
erfolgte dazu eine Abstimmung mit dem Birgermeister der Gemeinde Friedewald, in deren Ergeb-
nis davon ausgegangen werden kann, dass bei Realisierung des Wohngebietes die untersuchte
Variante 2 realisiert wird. Dabei wird die Salzverladung zur Nachtzeit nicht mehr auf dem Grund-
stlck des Bauhofes durchgefihrt. Bei Variante 2 fahren zur Nachtzeit nur noch die Winterdienst-
fahrzeuge aus der Garage und dann direkt vom Grundstlck ab.

Die Ergebnisse der Berechnungen zum Gewerbelarm sind als Isophonen Darstellungen in

Anlagen 14 bis 14.3 dargestellt. In Anlage 15 wurde zusétzlich @liie Einzelpunktberechnung far

den ,|IP-Test-Mitte“ durchgefihrt, damit die Ergebnisse der Isop Darstellung Uberprifbar

sind. Nachfolgend wurden die Ergebnisse noch einmal kurz

Ergebnisse Verkehrslarm:

Im am starksten betroffenen 3.0G ergeben sich ta zwischen 55 und 59 dB(A) und nachts
Pegel zwischen 47 und 51 dB(A).

Der Schalltechnische Orientierungsw (55 dB(A)) um bis zu 4 dB Uberschritten

eingehalten.

Weitere detaillierte Anga dem Punkt 8.1 zu entnehmen.

Ergebnisse Gewerbeldrm

Im am starksten betroffenen 3.0G ergeben sich tags Pegel zwischen 50 und 60 dB(A) und nachts
Pegel zwischen 37 und 41 dB(A).

Der Schalltechnische Orientierungswert (STO) wird tags (55 dB(A)) bis auf den nordéstlichen Be-
reich eingehalten. Fir die Nachtzeit kann sich nach Anlage 14.3, Blatt 2 im stddstlichen Bereich,
innerhalb der Baugrenze eine Uberschreitung um 1 dB ergeben. Der Bereich wurde in der Anlage
14.3, Blatte 2, in der Farbe ,Lila“ markiert.

Detailliertere Berechnungen wurden nur fir die nachst gelegenen Gewerbebetriebe Bauhof und
Tankstelle durchgefuhrt.
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Fir die anderen Gewerbeflachen wurden nur orientierende Berechnungen fur die Gewerbeflachen
im Geltungsbereich B-Plan ,Im hintersten Rétchen® Giber flachenbezogene Schallleistungspegel
durchgefuhrt.

Dies wurde als ausreichend erachtet, da die geplante Wohnbebauung nicht ndher an die Gewerbe-
flachen 6stlich des Autobahnzubringers heranrlickt, als die vorhandene schutzwirdige Bebauung.
Dem Lageplan in Anlage 1 ist zu entnehmen, das vorhandene schutzwlrdige Bebauung 6stlich der
geplanten Bebauung (siehe auch Lage der Baugrenze in Anlage 3) liegt und das damit im vorlie-
genden Fall nicht von einer heranriickenden Wohnbebauung auszugehen ist.

Weitere detaillierte Angaben sind dem Punkt 8.2 zu entnehmen.

kurzzeitige Gerduschspitzen

Nach Punkt 7.3 und Anlage 16 ergibt sich ab einem Abstand voflfmindestens 25 m zur Grund-
stlcksgrenze des Bauhofes (Bereich IP 2) tags eine Einhaltung uldssigen Spitzenpegels
nach TA Larm von 85 dB(A). Fur die Nachtzeit wird der zula egel von 60 dB(A) im
Wesentlichen im gesamten Plangebiet eingehalten, wen nte 2 des Winterdienstes reali-

siert wird.

ich nach DIN 4109
8 im Plangebiet ist flachenmaBig in Anla-

MaBgeblicher AuBenlarmpegel und Lirmp

Der maB3gebliche AuBenlarmpegel n
Bgeblicher AuBenlarmpegel, der zwischen
Plangebiet der Larmpegelbereich Il

Auf der Grundlage der chungen werden folgende Empfehlungen zum Schallschutz
gegeben:
1. Zum Schutz gegen AuBenldrm sind nach DIN 4109:2018 im Plangebiet die Anforderungen nach
Punkt 7 und Tabelle 7 aus DIN 4109-1:2018 fiir den Larmpegelbereich Il zu realisieren. Dies gilt
fur die Nordostfassade, Nordwestfassade und Sudostfassade.

2. Es wird ein Mindestabstand der éstlichen Baugrenze von 25 m zur éstlichen Grundstiicksgrenze
empfohlen.

3. In den Lila farblich markierten Fassadenbereichen in Anlage 14.3, Blatt 2, sind im 3.0G keine
Offenbaren Fenster von zur Nachtzeit genutzten Rdumen (Schlafzimmer, Kinderzimmer) anzuord-

nen.
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Weitere SchallschutzmaBnahmen die zur Absicherung der Immissionsrichtwerte im Plangebiet
erforderlich sind.

- Realisierung der Variante 2 fiir den Winterdienst in der Nachtzeit fiir den Bauhof. Danach
ist die Salzverladung zur Nachtzeit nicht auf dem Grundstlck durchzufihren. Beim Winter-
dienst zur Nachtzeit fahren die Winterdienstfahrzeuge nur noch aus der Garage und dann
vom Grundstuck.

- Die Pkw der Mitarbeiter die vor 6 Uhr zum Bauhof kommen, missen auf Stellplatzen abge-
stellt werden, die mindestens 28 m von der geplanten Wohnbebauung entfernt sind.

Die Ausbreitungsrechnungen wurden mit dem Programmpaket LIMA nach den geltenden Normen
durchgefuhrt. Das Gelédnde wurde dabei auf der Grundlage eines digitalen Gelandemodelles von
der Internetseite https://www.gds.hessen.de/INTERSHOP/web S/HLBG-Geodaten-Site/de DE

berlcksichtigt.

Eisenach, den 13.04.2021

O ANE

Dipl.-Ing. Bernhard k Dipl.-Ing.(FH) Schellenberger,
le

Leiter der Messstel Stellvertretender Leiter der Messstelle
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Anlage 1 - LG 35/2020 - Ing.- Buro Frank & Schellenberger

Ubersichtsplan mit Lage des Plangebietes in Friedewald
blau - Lage des Plangebietes

grun - Lage bereits vorhandener Wohnbebauung
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Dies ist kein Auszug
aus der amtlichen Liegenschaftskarte

Nur fir den internen Gebrauch

Anlage 2 - LG 35/2020 - Ing.- Buro Frank & Schellenberger
Lageplan mit Lage des Plangebietes in Friedewald
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LIIIb3-36/35

Gemeindlicher
Bauhof

24119
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155/7

155/9

156/14

/13

EDEKA-Mark§

Zeichenerklarung

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO)

WA - Alilgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO)
0,4 Grundflachenzahl - GRZ (§ 19 BauNVO)
@ Geschossflachenzahl - GFZ (§ 20 BauNVO)
] Zahl der Vollgeschosse - Z (§ 20 BauNVO)

Maximale Firsthhe der Gebaude Uber der mittleren vorhandenen

H max Geléndehthe

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)
a Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

Fiillschema der Nutzungsschablone

Zahl der Vollgeschosse

Art der baulichen Nutzung Bauweise

Grundflachenzahl Geschossflachenzahl

maximale Geb&udehohe

Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

— —+—  Baugrenzen (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

Ausschluss von Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO)

Abgrenzung der Flachen, in denen Stellplatze, Garagen, Carports
sowie oberirdische Nebenanlagen nach § 14 BauNVO
unzulédssig sind.

Ein- und Ausfahrten und der Anschluss anderer Flachen an die
Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

A __ _\  Bereich fiir Ein- und Ausfahrt

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

- .- - Plangebietsgrenze

Erlauterungen

LPB I Larmpegelbereich 11l nach DIN 4109
—-50-— MaRlinie (in Meter)
— — — —  Geplante Grundstticksgrenzen (unverbindlich)
Vorhandene o
Bebauung \f 1\ Geplante Bebauung

Textfestsetzungen

1. Planungsrechtliche Textfestsetzungen
1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 - 15 BauNVO)

WA - Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

+ Nutzungseinschrénkungen gem. § 1 Abs. 6 BauNVO:
- Gartenbaubetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVO)

- Tankstellen (§ 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO)

sind auch nicht ausnahmsweise zuldssig.

1.2 MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 21a BauNVO)

Fir das MaB der baulichen Nutzung gelten die zeichnerischen Festsetzungen
(Nutzungsschablone).

1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

- Es ist eine abweichende Bauweise festgesetzt (§ 22 Abs. 4 BauNVO).

- Es gelten die Regelungen der offenenen Bauweise (§ 22 Abs. 1 BauNVO)
mit der MaRRgabe, dass die Lange und Breite der Gebaude maximal 25 Meter
betragen darf. Ein geringfiigiges Uberschreiten der Lénge und Breite der
Gebéaude durch Geb&udeteile (z. B. Balkone, Erker) ist zulassig.

1.4 Uberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Baugrenzen

- Die durch Baugrenzen festgesetzten Uberbaubaren Grundstiicksflachen richten
sich nach der Eintragung in der Planzeichnung.

- Stellplatze, Garagen und €arports fur PKW sowie Nebenanlagen nach
§ 14 BauNVO sind auch auBerhalb der tiberbaubaren Flachen zuléssig.

- In den grau‘schraffierten Flachen im Baugebiez sind Stellplatze, Garagen,
Carpgrts und oberirdische Nebenanlagen nach § 14 BauNVO unzulassig.

1.5 {MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Begrenzung der Bodenversiegelung
Die Befestigung der Freiflachen (Zufahrten, Stellplatze, Hofflachen etc.) ist nur
in versickerungsfahigen Materialien wie wassergebundene Decke, Schotterrasen,
Porenpflaster, Rasengittersteine, Splittfugenpflaster, Pflaster mit Rasenfugen
oder vergleichbaren Materialien zuldssig sofern Belange des Trinkwasserschutzes
nicht entgegenstehen..

1.6 Fldachen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Mindestbepflanzung der Baugrundstticke im WA

Mindestens 5 % der Baugebietsflache sind mit standortgerechten, einheimischen
Gehdlzen zu bepflanzen.

Béume sind als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 12 cm

zu pflanzen. Pro Baum werden 10 m? angerechnet.

Straucher sind mit einer Wuchshoéhe von mindestens 60 cm zu pflanzen.

Pro Strauch werden 4 m? angerechnet.

1.7 Bauliche und technische Vorkehrungen zum Schutz vor schidlichen
Umwelteinwirkungen durch Gerausche (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Passiver Larmschutz
Das Plangebiet liegt insgesamt im Larmpegelbereich Ill nach der DIN 4109
"Schallschutz im Hochbau".
Zum Schutz der Wohnbebauung durch Gewerbe- und Verkehrslarm sind
die Ostfassaden der Wohngebdude mit einem ausreichenden Schallddmm-Maf
nach dieser Norm auszufiihren.

Hinweise:

Die DIN-Normen

4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau" - Teil 1 Mindestanforderungen und
4109-2:2018-01 "Schallschutz im Hochbau" - Teil 2 Rechnerische Nachweise zur
Erfiillung der Anforderungen

sind beim Beuth Verlag GmbH, Saatwinkler Damm 42/43 in 13627 Berlin oder iiber
www:beuth.de zu beziehen.

Das Plangebiet liegt innerhalb der Schutzzone Il B des festgesetzten Trinkwass-
erschutzgebietes TB | Kothebachtal (Verordnung zum Schutze der Trinkwasser-
gewinnungsanlage des Wasserbeschaffungsverbandes "Ostteil Kreis Hersfeld",
Heringen, Kreis Hersfeld-Rotenburg von 1973 (Staatsanzeiger fiir das Land Hessen
Nr. 27, S. 1221).

Verfahrensvermerke

Aufgestellt nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches (BauGB), der Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) und der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der zum Zeitpunkt des
Satzungsbeschlusses jeweils giltigen Fassung.

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB.

Aufstellungsvermerk (§ 2 Abs. 1 BauGB):

Die Gemeindevertretung hat am TT.MM.JJJJ die Aufstellung des
Bebauungsplanes beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist am TT.MM.JJJJ ortstiblich bekannt gemacht worden.

Beschluss iiber den Planentwurf:
Die Gemeindevertretung hat am TT.MM.JJJJ die 6ffentliche Auslegung
des Bebauungsplanentwurfes beschlossen.

Offentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB):

Der Entwurf des Bebauungsplanes einschlieflich Begriindung wurde vom
TT.MM.JJJJ bis zum TT.MM.JJJJ o6ffentlich ausgelegt.

Die 6ffentliche Auslegung wurde am TT.MM.JJJJ ortstblich bekannt gemacht.

Formliche Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tréager 6ffentlicher
Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB):

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sowie die Nachbar-
gemeinden sind vom TT.MM.JJJJ bis TT.MM.JJJJ férmlich an der Planung
beteiligt worden.

Satzungsbeschluss (§ 10 Abs.1 BauGB):

Die Gemeindevertretung hat am TT.MM.JJJJ Uber die eingegangenen
Stellungnahmen beraten. AnschlieBend wurde der Bebauungsplan als Satzung
beschlossen.

Friedewald, den .........ccccoeoveviniincnicnne

Der Gemeindevorstand: ...........cciviciiiiniieic e

Bekanntmachungsvermerk (§ 10 Abs. 3 BauGB):
Der Bebauungsplan ist am TT.MM.JJJJ ortsiblich bekannt gemacht worden.

Friedewald, den .........cccccecviviiiiniiicnnne

Der Gemeindevorstand: .........ccoiiiieriiiieieeiee e

Gemeinde Friedewald

Bebauungsplan Nr. 9
- 1. Anderung -

Plandatum
29.03.2021

Verfahrensstand

Vorentwurf

Offentl. Auslegung

GEOS Férml. TOB-Beteiligung
v
S st

secssasmanmsaronness M 121,000

Satzungsbeschluss

Anlage 3 - LG 35/2020 - Ing.- BUro IFS
Vorentwurf vom 29.03.2021




ACO Passavant GmbH
Ulsterstral3e 3
36269 Friedewald

BERICHT

Friedewald — ErschlieBung Gewerbegebiet
— B-Plan-Verfahren
- Verkehrstechnische Untersuchung zur Anbindung

verkehr®''s ¢') verkehrsplanung

yverkehrsplanung GmbH

und Verkehrsmanagement

Hirschlachufer 89 Eduard-Rosenthal-Str. 30

99084 Erfurt 99423 Weimar

Tel. +49 (0) 361 /64434664 Tel. +49 (0) 3643 /801982

Mail: office@verkehrplus.de Mail: office@yverkehrsplanung.de

Web: www.verkehrplus.de Web: www.yverkehrsplanung.de
%g_ /fnq, (_50‘1/4\/(

Dipl.-Ing. Jens-Uwe Eweleit |Anlage 4 - Seite 1 - LG 35/2020 - Ing.- Blro IFS
Auszug aus Verkehrsuntersuchung fir Anbindung des Gewerbege-
Erfurt, den 25.10.2019 bietes West an den Kreisel, mit prognostischen Verkehrsangaben



Bernhard Frank 
Textfeld
Anlage 4 - Seite 1 - LG 35/2020 - Ing.- Büro IFS
Auszug aus Verkehrsuntersuchung für Anbindung des Gewerbegebietes West an den Kreisel, mit prognostischen Verkehrsangaben 


Friedewald — ErschlieBung Gewerbegebiet, Verk.techn. Untersuchg. Anbindung verkehr?''s

Zufahrt A 4

Gottfried-Schenker-Stralie

k)
neue Zufahrt

Zufahrt B 62

Abbildung 17: Prognose Knotenstrdme Kfz, 0 - 24 Uhr

Zufahrt A 4

Gottfried-Schenker-Stralie

[

neue Zufahrt

Zufahrt B 62

Abbildung 18: Prognose Knotenstrome Lkw, 0 - 24 Uhr

Anlage 4 - Seite 2 - LG 35/2020 - Ing.- Buro IFS

Auszug aus Verkehrsuntersuchung flr Anbindung des Gewerbege-
bietes West an den Kreisel, mit prognostischen Verkehrsangaben

Bericht | verkehr P'vs "‘ verkehrsplanung 25.10.2019 14


Bernhard Frank 
Textfeld
Anlage 4 - Seite 2 - LG 35/2020 - Ing.- Büro IFS
Auszug aus Verkehrsuntersuchung für Anbindung des Gewerbegebietes West an den Kreisel, mit prognostischen Verkehrsangaben 
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Gesamtgewicht ohne bzw. mit Anhanger, Sattelfahrzeuge

Anlage 4.1 - LG 35/2020 - Ing.- Bliro IFS
Kopie der Verkehrsmengenkarte fir Hessen von 2015




Auswertezeit Mittwoch, 20. Januar 2021,15:00 - Freitag, 29. Januar 2021,09:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]
Geschwindigkeitsiibertretung 4,79 % Zweirad 576 37 65 47
Durchschnittl. Abstand 48,14 s PKW 17793 39 88 46
Kolonnenverkehr 9,63 % Transporter 2915 38 65 46
DTV 2626 LKW 1100 36 62 43
DIV 958490 Lastzug 596 33 53 39
Schwerlastverkehrsanteil 7,38 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 22980 39 88 46
Bearbeiter: Jirgen Eberhardt

Kommentar: Friedewald, Honebacher StrafSe

Messort: Hohe Bushaltestelle (Kirche)

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Ampelkreuzung

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Ortsmitte

Zusammenfassung der Ergebnisse der 1. Verkehrszdhlung in der Honebacher StraBe Bereich Bushaltestelle (Honebacher 2)

Auswertezeit Freitag, 29. Januar 2021,15:00 - Freitag, 5. Februar 2021,10:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]
Geschwindigkeitsiibertretung 5,90 % Zweirad 1320 26 76 43
Durchschnittl. Abstand 50,9945 PKW 6973 31 89 43
Kolonnenverkehr 18,04 % Transporter 2296 35 79 45
DTV 1999 LKW 1451 35 85 44
DIV 729635 Lastzug 1536 41 87 53
Schwerlastverkehrsanteil 22,00 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 13576 33 89 45
Bearbeiter: Jurgen Eberhardt

Kommentar: Friedewald, Honebacher Strafle

Messort: Hohe Haus-Nr. 32

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Ortsmitte

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Ampelkreuzung

Zusammenfassung der Ergebnisse der 2. Verkehrszdhlung in der Honebacher StraBe Bereich Haus Nr. 32 (Honebacher 1)

Anlage 4.2 - LG 35/2020 - Ing.- Biiro IFS: Zusammenfassung der Ergebnisse der Verkehrszahlung1 und 2



Anlage 5 — Seite 1 - LG 35/2020 — Ing.- Biro IFS: Berechnung Emissionen der StraBen nach RLS-19

STN ID RQ |GAT| BLG | DTV MT VPT | PLIT PL2T |VLAT|VL2T| MN VPN | PLIN | PL2N |VLIN|VL2N| PT | PN
Zubr-A4-na-Siid/60 StraB1 1B 1 2634 151.46 60| 10.00f 10.50 60 60| 26.34 60| 10.00p 10.50 60, 60 79.6| 71.8
Zubr-A4-na-Nord/60  [StraB1-N 1B 1 2634 151.46 60| 10.00f 10.50 60 60| 26.34 60| 10.00p 10.50 60, 60 79.6 71.8
Honeb1-na-West/50  |StraB3 1|1G 1 1100 63.25 50 10.80f 11.50 50 50 11.00 50 8.60|  11.30 50 50 74.3 66.4
Honeb1-na-Ost/50 StraB3-0 1|1G 1 1100 63.25 50 10.80f 11.50 50 50 6.40] 50 3.00f  11.30 50 50 74.3 63.7|
Honeb2-na-West/50  |StraB3-1 1|1G 1 1445  83.09 50 4.90 2.70 50 50| 14.45 50 2.80 1.70 50 50 73.8 65.7|
Honeb2-na-Ost/50 StraB3-1-O 1|1G 1 1445  83.09 50 4.90 2.70 50 50| 14.45 50 2.80 1.70 50 50 73.8 65.7|
L3255-na-West/60 StraB2 1|1G 1 1537| 88.38 60 6.80] 6.80 60 60| 15.37 60 6.80) 6.80 60, 60 76.5 68.8]
L3255-na-Ost/60 StraB2-0 1|1G 1 1537 88.38 60 6.80 6.80 60, 60l 15.37 60, 6.80 6.80 60 60) 76.5] 68.8|
Zubr-A4-na-Nord/80  [StraB1-1-N 1|B 1 2634 151.46 80| 10.00f 10.50 80 80| 26.34 80| 10.00] 4050 80 80| 82.8 75.1
Zubr-A4-na-Sid/80 StraB1-1-S 1|B 1 2634 151.46 80| 10.00f 10.50 80 80| 26.34 80| 10.00)%,' 10.50 80 80 82.8 75.1
/Ampel A 0|G 1 2634 151.46 60| 10.00f 10.50 60 60| 26.34 60| 10:00] “10:50 60 60) 79.6) 71.8]
L3255-na-West/100 StraB2-1 1|G 1 1537| 88.38] 100 6.80] 6.80 80 80| 15.37] 100 6.80) 6.80 80 80| 80.8 72.9
L3255-na-Ost/100 StraB2-1-O 1|G 1 1537| 88.38] 100 6.80] 6.80 80 80| 15.37] 100 6.80) 6.80) 80, 80) 80.8| 72.9

STN
ID
RQ

Gattung
A

StraBenbezeichnung

eindeutige Kennung des STN-Elements

Regelquerschnitt, sollte bei STN-Elemente gleich 1 sein

StraBengattung

Bundesautobahn

BundesstraBe
LandstraBe, Gemeindeverbindungsstral3e
Gemeindestral3e

Fahrbahnbelag

Nicht geriffelte GuBasphalte

Splittmatixasphalte SMA 5 und SMA 8 nach ZTV Asphalt StB 07/13



ONO O bW

11
12
13

DTV

MT

VPT

PL1

PL2

VLA

VL2

MN

VPN

Splittmatixasphalte SMA 8 und SMA 11 nach ZTV Asphalt StB 07/13
Asphaltbetone = AC 11 nach ZTV Asphalt StB 07/13
Offenporiger Asphalt OPA 11 nach ZTV Asphalt StB 07/13
Offenporiger Asphalt OPA 8 nach ZTV Asphalt StB 07/13
Betone nach ZTV Beton StB 07 mit Waschbetonoberflache
Larmarmer Gussasphalt nach ZTV Asphalt, Verfahren B
Larmtechnisch otimierter Asphalt aus AC D LOA nach ELAD
Larmtechnisch otimierter Asphalt aus SMA LA 8 nach E LA D
Dinne Asphaltschichten in HeiBbauweise auf Versiegelung
Pflaster mit ebener Oberflaiche mit b<=5mm und b+2f<=9mm
sonstige Pflaster mit b>5mm oder f>2mm oder Kopfsteinpflaster

durchschnittliche tagliche Verkehrsstéarke Kfz/24h

durchschnittliche stiindliche Verkehrsstarke tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr)
Geschwindigkeitsklasse fir PKW tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr)

mogliche Inhalte: 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 70 km/h, 80 km/h, 90 km/h

100 km/h, 110 km/h, 120 km/h, 130 km/h

Prozentanteil der Lkw tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr)

Prozentanteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe LKW2 tags (06:00 Uhrbis 22.00 Uhr)
Lastkraftwagen bzw. Sattelzugmaschinen mit Sattelaufliegermit einer

zulassigen Gesamtmasse Uber 3,5 t (beinhaltet Motorréder, wean, nichtiexplizit ausgewie-

sen)

Geschwindigkeitsklasse fir LKW tags (06.00 Uhr bis’22.00 Uhr)
mdogliche Inhalte: 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h; 80 Km/h, 70 km/h, 80 km/h

Geschwindigkeitsklasse fiir LKW2 tags (06.00 Uhrbist22.00 Uhr)
mdgliche Inhalte: 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 70 km/h, 80 km/h

durchschnittliche stiindliche Verkehrsstarke nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr)
Geschwindigkeitsklasse fir PKW nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr)

mdogliche Inhalte: 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 70 km/h, 80 km/h, 90 km/h
100 km/h, 110 km/h, 120 km/h, 130 km/h

Anlage 5 — Seite 2 — LG 35/2020 - Ing.- Buro IFS



PL1N

PL2N

VL1IN

VL2N

Prozentanteil der Lkw nachts (22.00 Uhr bis 06.00 Uhr)

Prozentanteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe LKW2 nachts (22.00 Uhr bi
Lastkraftwagen bzw. Sattelzugmaschinen mit Sattelauflieger mit einer
zulassigen Gesamtmasse Uber 3,5 t (beinhaltet Motorrader, wenn nicht izitausg -
sen)

Geschwindigkeitsklasse fir LKW nachts (22.00 Uhr bis 06.00
mogliche Inhalte: 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 70 km/h, /h

Geschwindigkeitsklasse fiir LKW2 nachts (22.00 Uhr bj .00
madgliche Inhalte: 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, m/h, /h, 8 /h

Anlage 5 — Seite 3 — LG 35/2020 - Ing.- Blro
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Anlage 6 - LG 35/2020

Auftraggeber ReCheande"

Barwich Bau GmbH . 001
Verkehrslarm

01.03.2021

M 1: 2288

Auftragnehmer

Ing.- Buro IFS

Am Schinderrasen 6 Beurteilungszeitraum
06:00 - 22:00 Uhr
D 99817 Eisenach

Berechnungshohe: 5,00 m

Tel.: +49 (0) 36920 80507 Berechnungsraster: 10,00 m
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Auftraggeber Isophonen Verkehrslarm Anlage 7 - LG 35/2020

001

Barwich Bau GmbH tags im EG 01.05.2021

M 1: 925

Auftragnehmer
Farbzuordnung zu den Ergebniswerten fir
Ing.- Buro IFS Leqg/Lr Tag
Am Schinderrasen 6 Beurteilungszeitraum " := 35-022:: : <= 65.0dB(A)
= 400 -

06:00 - 22:00 Uhr B <= ss0as - ::z::z:
D 99817 Eisenach Berechnungshéhe: 2,80 m » ST 500dBMY Wl <= go.oam™)

Berechnungsraster: 2,00 m oD oosoeed = B0.0dBMy
Tel.: +49 (0) 36920 80507 9 P e, <= 60.0dB(A)
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Auftraggeber Isophonen Verkehrslarm Anlage 7 - LG35/2020

002
Barwich Bau GmbH nachts im EG 01.03.2021

M 1: 925

Auftragnehmer
Farbzuordnung zu den Ergebniswerten fir
|ng__ Buro IFS Leg/Lr Nacht
Am Schinderrasen 6 Beurteilungszeitraum P fiﬁZZZZ : oo
- <= 70.0dB(A)
22:00 - 06:00 Uhr B <= as0asan) —— reouna
D 99817 Eisenach Berechnungshdéhe: 2,80 m == 50.0dB(A) W <= s0.0dBA)
0 <= ssoaen) > 80.0dB(A)

Tel.: +49 (0) 36920 80507 Berechnungsraster: 2,00 m <= cooamn
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Auttraggeber Isophonen Verkehrslarm Anlage 8 - LG 35/2020
Barwich Bau GmbH . oo1
anwich Bau &m tags im 1.0G

01.03.2021

M 1: 925

Farbzuordnung zu den Ergebniswerten fir

[Auftragnehmer Leg/Lr Tag
Ing.- Buro IFS Beurteilungszeitraum = ssowwy W <= esoani
) 0 <= 40.0aen) B <= 700aBn)
Am Schinderrasen 6 06:00 - 22:00 Uhr B <= 4s0a8n) <= 75.0dB(A)
D 99817 Eisenach Berechnungshéhe: 5,80 m =T 5009B™ W <= so.o0aBA)
. <= 55.0dB(A) >  80.0dB(A)
Tel.: +49 (0) 36920 80507 Berechnungsraster: 2,00 m <= so.0dB(A)
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Aufraggeber Isophonen Verkehrslarm Anlage 8 - LG 35/2020
Barwich Bau GmbH ooz
rwi m i
arwich Bau nachts im 1.0G 01.03.2021
M 1: 925
Auftragnehmer
Farbzuordnung zu den Ergebniswerten fir
Ing.- Buro IFS Leg/Lr Nacht
) . B <= 35.0dB(A) B <= - (A)
Am Schinderrasen 6 Beurteilungszeitraum B < s00dsn g - jz:z;
) 22:00 - 06:00 Uhr B <= asoasa —— 750a8a
D 99817 Eisenach Berechnungshoéhe: 5,80 m =T 80.09BMY Wl <= so.0aBA)
. 0 <= ssodasn) >  80.0dB(A)
Tel.: +49 (0) 36920 80507 Berechnungsraster: 2,00 m <= so.0dB(A)
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dB(A) 57 58

Auftraggeber

Barwich Bau GmbH

Auftragnehmer
Ing.- Buaro IFS
Am Schinderrasen 6

D 99817 Eisenach

Tel.: +49 (0) 36920 80507

Isophonen Verkehrslarm

tags im 2.0G

Anlage 9 - LG 35/2020
o001

01.03.2021

M 1: 925

Beurteilungszeitraum
06:00 - 22:00 Uhr
Berechnungshohe: 8,80 m

Berechnungsraster: 2,00 m

Farbzuordnung zu den Ergebniswerten fir

Leg/Lr Tag
<= 35.0dB(A) | 65.0 dB(A)
0 <= 400dBr) B <= 700usn)
B <= 4s0a8n) <= 75.0dB(A)
<= 50.0dB(A) B <= sooasn)
<= 55.0dB(A) > 80.0dB(A)
<= 60.0dB(A)




Ne .epOSIO SCMe
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£

Auftraggeber

Barwich Bau GmbH

Isophonen Verkehrslarm
nachts im 2.0G

[ Auftragnehmer
Ing.- Buaro IFS
Am Schinderrasen 6

D 99817 Eisenach

Tel.: +49 (0O) 36920 80507

002

01.03.2021

M 1: 925

Anlage 9 - LG 35/2020

Beurteilungszeitraum
22:00 - 06:00 Uhr
Berechnungshohe: 8,80 m

Berechnungsraster: 2,00 m

Farbzuordnung zu den Ergebniswerten fir
Leg/Lr Nacht

<= 3s.0ae(n) M <= es5.0aBA)

0 <= 400dBr) B <= 700usn)

B <= 4s0a8n) <= 75.0dB(A)
<= 50.0dB(A) B <= sooasn)
<= 55.0dB(A) > 80.0dB(A)
<= 60.0dB(A)
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dB(A) BoédB(A)
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Auftraggeber

Barwich Bau GmbH

Auftragnehmer
Ing.- Buaro IFS
Am Schinderrasen 6

D 99817 Eisenach

Tel.: +49 (0) 36920 80507

Isophonen Verkehrslarm
tags im 3.0G

Anlage 10 - LG 35/2020
001

01.03.2021

M 1: 925

Beurteilungszeitraum
06:00 - 22:00 Uhr
Berechnungshohe: 11,80 m

Berechnungsraster: 2,00 m

Farbzuordnung zu den Ergebniswerten fir

Leg/Lr Tag
<= 35.0dB(A) | 65.0 dB(A)
0 <= 400dBr) B <= 700usn)
B <= 4s0a8n) <= 75.0dB(A)
<= 50.0dB(A) B <= sooasn)
I <= ss0da(A) > 80.0dB(A)
<= 60.0dB(A)
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Auftraggeber

Barwich Bau GmbH

Auftragnehmer

Ing.- Buaro IFS

Am Schinderrasen 6

D 99817 Eisenach

Tel.: +49 (0) 36920 80507

Isophonen Verkehrslarm
nachts im 3.0G

Anlage 10 - LG 35/2020

002

01.03.2021

M 1:

925

Beurteilungszeitraum
22:00 - 06:00 Uhr
Berechnungshohe: 11,80 m

Berechnungsraster: 2,00 m

Farbzuordnung zu den Ergebniswerten fir

Leg/Lr Nacht

<= 35.0dB(A)

A

40.0 dB(A)
45.0dB(A)
50.0 dB(A)

mroEE
A

A

55.0dB(A)

A
LI [ I

A

60.0dB(A)

==

65.0 dB(A)
70.0dB(A)
75.0dB(A)
80.0 dB(A)
80.0dB(A)




Seite

07/03/2021

Datum

Auftrag
Stra—EPE

Berechnung nach RIS 19

RECHNUNG RLS19

Projekt:
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Anlage 10.1 - LG 35/2020 - Ing.- Buro IFS: Ausbreitungsrechnung fiir Verkehrsldrm am Immissionspunkt IP-Test-Mitte, fir 3.0G



Bezeichnung Flache

Bezeichnung der Firma Adresse Branche im Modell

Ralf Blankenbach GmbH 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 2 Bauunternehmen GE-B-Plan-12-2
Abschleppdienst Deiseroth 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 9 Abschleppdienst GE-B-Plan-12-3
ALSCO Berufsbekleidungs-Service GmbH 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 8 Verkauf Berufsbekleidung GE-B-Plan-12-2
BRANDAU Gelenkketten GmbH & Co.KG 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 6 Gelenkkettenhersteller GE-B-Plan-12-2
F & W Metallverarbeitung Friedewald GmbH 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 12 Metallverarbeitung GE-B-Plan-12-5
GVS GrolRverbraucherspezialisten eG 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 13 GroRverbraucher GE-B-Plan-12-6
Scheer’s Kiiche & Catering, Bistro 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 16a Catering GE-B-Plan-12-2
VOCK Maschinen- und Stahlbau GmbH 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 4 Metallverarbeitung GE-B-Plan-12-2
CKSW Mobil-Markt fiir Gmbastro Bedarf GmbH 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 5 \erpackungshersteller GE-B-Plan-12-1
Elektro Gregor GmbH 36289 Friedewald, Gewerbegebiet3 Elektrogerateverkauf GE-B-Plan-12-1
Thorsten Falker 36289 Friedewald, Gewerbegebiet, 10 Ladenbau GE-B-Plan-12-5
Heller Kunststoffe GmbH 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 14 Kunststoffprofilefertigung GE-B-Plan-12-5
Helm Pokale e.K. 36289 Friedewald, Gewerbegebiet8 Pokalefertigung GE-B-Plan-12-2
Wolfgang Heyer Maschinenbau 36289 Friedewald; Gewerbegebiet 11 Maschinenbau GE-B-Plan-12-4
Keiderling Metallbau Friedewald GmbH 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 8 Metallbau GE-B-Plan-12-2
Motorrad Direkt Fahrzeughandels GmbH 36289 FriedeWwald, Gewerbegebiet 7 Motorradhandel GE-B-Plan-12-1
Klaus Schellhas Kaminofenstudio 36289 Friedewald, Gewerbegebiet 3 Kaminofenhandel GE-B-Plan-12-1

Anlage 11 - LG 35/2020 - Ing.- Biiro Frank & Schellenberger
Liste der vorhandenen Gewerbebetriebe auf den beriicksichtigten Géwerbeflachen im Geltungsbereich B-Plan Im hintersten Rétchen




Auftraggeber

Barwich Bau GmbH

Auftragnehmer
Ing.- Baro IFS
Am Schinderrasen 6

D 99817 Eisenach

Tel.: +49 (0) 36920 80507

Rechenmodell
Gewerbe gesamt

Anlage 12 - LG 35/2021

001
01.03.2021

M 1: 3470

Beurteilungszeitraum
06:00 - 22:00 Uhr

Berechnungshohe: 5,00 m

Berechnungsraster: 10,00 m
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TUrenschlagen
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Anlage 12.1 - LG 35/2021

Auftraggeber

Barwich Bau GmbH

Auftragnehmer
Ing.- Buaro IFS
Am Schinderrasen 6

D 99817 Eisenach

Tel.: +49 (0) 36920 80507

Rechenmodell
Gewerbe Bauhof
Variante 2

001

01.03.2021

M 1: 475

Beurteilungszeitraum
06:00 - 22:00 Uhr
Berechnungshohe: 5,00 m

Berechnungsraster: 10,00 m




Emittent |Vorgang Lw |Einheit Anzahl Lw/Lw'/Lw™

pro Vorgang Vorgange in 16h |Einheit

| oder h

Unimog |fahrt frih ab, kommt 5x zum Grundstiick, abends zurlick auB.Rz [in Rz
U1-Fahr |Fahrstrecke Ab friih, Ankunft abends 62 |dB(A)/m/n 2 0| 53,0 |dB(A)/m/Tag
U1-Leerl |Leerlauf 5 Min/60Min 83,2 |dB(A)/h 2 0| 74,2 |dB(A)/Tag
U1-Tar |Turenschlagen 2x 74,4 |dB(A)/Vorgang/h 2 0| 65,4 |dB(A)/Tag
U2-Fahr |Fahrstrecke An/Ab tagsiber 62 |dB(A)/Vorgang/h 5 0| 56,9 |dB(A)/Tag
U2-Tar |Turenschlagen 2x 74,4 |dB(A)/Vorgang/h 5| 0] 69,3 [dB(A)/Tag
Traktor |[fahrt frih ab, kommt 5x zum Grundstiick, kommt abends zuriick
Trak1-FahFahrstrecke Abfahrt friih 63 |dB(A)/m/h 2 0| 54,0 |dB(A)m/Tag
Trak1-LedLeerlauf 5 Min/60Min 83,2 |dB(A)/h 2 0| 74,2 |dB(A)/Tag
Trak1-Tur|Tlrenschlagen 2x 74,4 |dB(A)/Vorgang/h 2 0| 65,4 |dB(A)/Tag
Trak2-Fah Fahrstrecke An/Ab tagstiber 63 |dB(A)/Vorgang/h 5 0| 57,9 |dB(A)/Tag
Trak2-TUr|Tlrenschlagen 2x 74,4 |dB(A)/Vorgang/h 5 0| 69,3 |dB(A)/Tag
Transportdfahrt friih ab, kommt 2x zum Grundstiick, kommt abends zuriick
Tran1-FatlFahrstrecke Ab friih, Ankunft abends 56 |dB(A)/m/h 2 0| 47,0 |dB(A)/m/Tag
Tran1-LedLeerlauf 5 Min/60Min 83,2 |dB(A)/h 2 0| 74,2 |dB(A)/Tag
Tran1-Tir|TUrenschlagen 2x 74,4 |dB(A)/Vorgang/h 2 0| 65,4 |dB(A)/Tag
Tran2--Fa|Fahrstrecke An/Ab tagsiber 56 |dB(A)/Vorgangih 5 0| 50,9 |dB(A)/Tag
Tran2-Tir|TUrenschlagen 2x 74,4 |dB(A)/Vorgang/h 5 0| 69,3 |dB(A)/Tag
LKW1 - Austausch Rollcontainer 2 Fahrten (Abholung+Bringen)
LKW1 Fahrstrecke 63 |dB(A)/m/h 2 0| 54,0 |dB(A)m/Tag
LKW1 Bremse 79,49 dB(A)/Vorgang/h 2 0| 70,4 |dB(A)/Tag
LKW1 Tlrenschlagen 2x 74,4\|dB(A)Nergang/h 2 0| 65,4 |dB(A)/Tag
LKW1 rangieren 63]|dB(A)/Vorgang/h 2 0| 54,0 |dB(A)/Tag
LKW1 Verladung Rollcontainer Auf + Ab 99,4|dB(A)/Vorgang/h 1 0| 87,4 |dB(A)/Tag
LKW1 Hupgerausch riickwarts 2x 5s 90,44}dB(A)/Vorg/h 1 0| 78,4 |dB(A)/Tag
LKW2 - Anlieferung oder abholen Baumaterial/Salz
LKW2 Fahrstrecke 63 |dB(A)/m/h 1 0| 51,0 |dB(A)/m/Tag
LKW2 Bremse 79,4 |dB(A)/Vorgang/h 1 0| 67,4 |dB(A)/Tag
LKW2 Tlrenschlagen 2x 74,4 |dB(A)/Vorgang/h 1 0| 62,4 |dB(A)/Tag
LKW2 rangieren 63|dB(A)/Vorgang/h 1 0| 51,0 |dB(A)/Tag
LKW2 Abkippen Material /1,5 Min.) 99,4|dB(A)/Vorgang/h 1 0l 87,4 |dB(A)/Tag
Traktor |Verladung Salz/Baumat. tags 0,5h 105|dB(A)/Vorgang/h 0,5 O 89,9 |dB(A)/Tag
Winterdienst ab 5 Uhr, Abfahrt Unimog und kleiner Traktor, und Verladung Salz mit groBem Traktor
Trak1-Fah Fahrstrecke Abfahrt friih 63 |dB(A)/m/h 1 0| 63,0 |dB(A)m/Tag
Trak1-Leg Leerlauf 5 Min/60Min 83,2 |dB(A)/h 1 0| 83,2 |dB(A)/Tag
Trak1-Tur|Tlrenschlagen 2x 74,4 |dB(A)/Vorgang/h 1 0| 74,4 |dB(A)/Tag
U1-Fahr |Fahrstrecke Abfahrt friih 62 |dB(A)/m/h 1 0| 62,0 |dB(A)/m/Tag
Ui-Leerl |Leerlauf 5 Min/60Min 83,2 |dB(A)/h 1 0| 83,2 |dB(A)/Tag
U1-Tar |Tdrenschlagen 2x 74,4 |dB(A)/Vorgang/h 1 0| 74,4 |dB(A)/Tag
Trak2-Fah Fahrstrecke Abfahrt friih 61 |dB(A)/m/h 1 0| 61,0 |dB(A)/m/Tag
Trak2-Led Leerlauf 5 Min/60Min 83,2 |dB(A)/h 1 0 83,2 |dB(A)/Tag
Trak2-TUr|Tlrenschlagen 2x 74,4 |dB(A)/Vorgang/h 1 0| 74,4 |dB(A)/Tag
Traktor |Verladung Salz nachts 10 Minuten 105|dB(A)/Vorgang/h 0,166 0] 97,2 |dB(A)/h

Anlage 13 - LG 35/2020 - Ing.- Biiro IFS: Berechnung der Emissionen Bauhof fiir Fahrverkehr
und Verladung , Salzverladung (rot) gilt nur fiir Variante 1
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Emissionen Tankstelle tags

Vorgang Basis Lw |Anzahl{Lw-gesamt{Einwirkzeit [Lw,R |[Abmessung |Einheit [Lw-spez
auBBer [in Rz Ersatzquelle
Rz
Zapfsdule a. Rz. 7.-20. Uhr 74,7 42 90,9 13 0] 90,0
Zapfsaule in. Rz. 74,7 33 89,9 0 3le 88,6
Parken (Shop) 72,1 10 82,1 13 3},.84,0
Ein-Ausfahrt 70,3 42 86,5 13 3|4 88,5
Waschanlage 76,9 10 86,9 13 8| 88,8
Luftstation (mit Waschanlage) 70,3 20 83,3 13 3. 85,2
Benzinanlieferung 94,6 1 94,6 1 0] 82,6
Gesamtflache tags mit Zapfsaule 95,99 1438|m? 64.4
|
Emissionen lauteste Nachtstunde
Vorgang Basis Lw |Anzahl{Lw-gesamt{Einwirkzeit [Lw,R |[Abmessung |Einheit [Lw-spez
Ersatzquelle
Zapfsdule 74 33 89,2 1 89,2
Parken (Shop) 74,1 10 84,1 1 84,1
Luftstation (ohne Waschanlage) 59,6 10 69,6 1 69,6
Ein-Ausfahrt 69,9 33 85,1 1 85,1
alles ohne Zapfséaule nachts 87.7 1438|m? 56,1
nur Zapfsaulen nachts 89,2 200({m? 66,2

Anlage 13.1 - LG 35/2020 - Ing.- Biiro Frank & Schellenberger
Berechnung der Emissionen fiir Tankstelle nach Quelle [15], Tabelle 8 und 9
Berechnung mit Tankstellengebaude und Zapfsaulen nachts mit separater Emissionsflache im Bereich Zapfsaulen



















































